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 Veröffentlicht am 24.01.1975

Norm

StRAG ArtIX Abs2

StGB §322

StGB §323

Rechtssatz

Bei Erfolglosigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein vor dem 01.01.1975 gefälltes Strafurteil, hat bei Stattgebung

der Berufung die Strafzumessung - auch hinsichtlich der Strafart, allerdings ohne Ausspruch von Verschärfungen -

nach altem Gesetz zu erfolgen.
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